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---------- 

über die öffentliche Landtagssitzung vom 4. Dezember 1931 

4 Uhr nach vorausgegangener 
Sitzung im Konferenzzir. mer 

nachmittac s 

vor_ und nachmittags. 
YT ý 

Geýenv'rtiý: lzlle abgeordneten mit Auunahme des ýbg. Karl naieer 

_rýg. Schriftführer : ýnton Seý, er. 
Schellenberg, Re Chei Dr. Hoop, 

Gegen_ st ýnde 

andesbeitra'T 
für die ýüasser- 

1-Gesuch der Gemeinde g1ý. ný_en um cinen. 

Versorc'un«. für die 
einen Landesbeitrag 

2"Gesuch rZauren um der Gelaeinde 

rung der roppnerstrasse. 
a_ .; ahý, Inia1l. 3, en xýicntý e uý: 

. Ver�ýicnerung p- e 
der Alkoholsteuer. 4-Jniti, 

- five auf Lufhebu 

ksabstiTimý 
über die ArbeitslOsetýversiorierur . 

5 
"Era ebnis der Vol t 

6. unentgeltliche Geburtshilfe . 

7. Subvention der Alpgenoasenscnait 
Guscngfiel u. Lüattla. 

zuerst das Protokoll der letzten Sitzung verlesen und 

Es wird 

genehmigt. 

um einen Landesbeitrag iür 
_ lman=ý en 

Geeind Punkt 1. ) Gesuch der 
_---rupr:; ori uni. 

ý , ý, VVtiSacý . 

r7 ; ýýstrýi17ät7r7t[tY17EiI1lýIiti7CI11ýýý---ý ý-"-'"ý u .iC ýery. ý}u 

Es wird das bez gliche 
Gesuch der Gde . Blanken verlesen, 

r`. 
ent: Die Gemeinde flanken hat sich mit Rücksicht auf die mangelhafte 

sil 

,. re veranlasst gesehen, d1e Wasserquellen 

Jasserversorgung im Vorj 

in der Voralpe L. iens SS zu fassen und eine zweckentsprechende 

n'n zu erstellen. Die Erstellungsk. osten 

ýiasserversorgung mit Hydra 

betra en Fr 42,157. - Dieser Betrag ist für die kleine arme Gemeinde 
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2 Blatt. 
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eine uneinbringliche Summ. e. Die Gemeinde sucht deswegen um Unter- 

stitzurg aus Landesmitteln an. Die Fin. Kommission hat 20 % vorge- 

schlagen Jst jemand da, der vielleicht Stellung nimmt dazu? 

Jch möchte den Landtag ersuch,: n, dass er dem Antrage der Finanz- 

kommission beistimmt und dies besonders im Hihblick auf den 

Umstand, dass Planken in Bezug auf Steuern nicht auf Rosen gebettEt 

ist und sehr viel Auslagen mit den Gemeindearmen hat. 

', Venn weiter niemand sich zum ; Vorte meldet, stinnnen wir ab. 

: ": Ier also dafizr ist, dass dem Ansuchen im Sinne des Vorschlages 

der Finanzkommission mit Gewährung einer Subvention von 20% 

entsprochen Urerden soll, soll dies durch Handerhebung kundtun. 

Ergebnis : einstimmig 

2. ) Gesuch der Gemeinde Mauren um einen Lande; sbeitrag für die 

Reýulierun der ioppnerstrasse. 

Es wird das bezügliche Gesuch verlesen. 

-Üxr: KülKm3idixgxäxx Die Finanzkommission hat in Anbetracht einer 
en 

einheitlichen Regelung dieser Angelegenheit/einen Beitrag von 

E9? j zu dieser Poppnerstrasse bewilligt 

Jch kann den Antrag der Gemeinde Mauren nur empfehlen. Es ist 

wirklich so wie es im Schreiben der Gemeinde Mauren heisst. Die 

Gemeinde Mauren hat im vergangenen Jahre viel gebaut , viele 

Strassen, jedenfalls hat keine Gemeinde soviel gebaut wie Mauren, 

und wurde das Land nie angegangen um Subventionen und darum 

möchte ich den Antrag nur empfehlen. 

Da sich niemand mehr zum `forte meldet, wird abgestimmt mit 
ýem 

Er¢ebnis : einst iiýmig ßiýr 20jý ige Subven- 

t ion. 

3. ) Versic', zerung ne, en Nichtbetriebsunfall. 

Das Gesetz ist Jhnen als Beilage zugegangen und wurde bereits 

in der letzten Zandt. a; 7ssitzurg behandelt, d. h. wvenigstens generell 
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3. Blatt. 

davon gesi, rochen Das Gesetz soll heute zum Beschluss gefasst 

werden Die Vorlage der Regierung wurde in der i'in. Kommission 

2 kleinen Aenderungen unterworfen. 

Es wird sodann der Gesetzentwurf verlesen. 
I`ýentý 

Da. s ist der Text der Unterlsge. Jst jemand, der generell zum Ganzen 

oder zu einzelnen Artikeln zum Voraus Stellung nehmen will. 

'Chef* ; 1ir haben uns nach der Fin. Komm. Sitzung noch weaeri der technischen 

Durchführung mit den in Betracht kommenden Versicherungsgesellschuf- 

ten in Verbindung gesetzt und die haben uns noch gewisse dünsche 

zur Berücksichtigung empfohlen, die mehr redaktioneller Tüatur sind 

and : 'Johl ohne weiteres berücksichtigt werden r. <nr: en. Da w=aren z. B. 

in Art. 2 folgende Aenderungen: Nichtbetriebsunfwlle ( Laben wir 
71 

hier die Fassung) sind jene körperlichen Verletzungen aus Unfall, 

die ausserhalb des Betriebes vorkoýnrfen, da sollte vielleicht die 

Definition des Begriffes Nichtbetriebsunfall etwas genauer abge- 

^renzt �wrerden. i'ats&c'nlic'n sind alle ausserhalb des Betriebes vorkom- 

`=_enden Unf Ill. e nach Nichtbetriebsunf'--lle, denn gemäss Art. 3 des 
bei 

Unfal',. -ersicherti. g t; L;. utzes vom 16.1.1931 sind aue. x± gew�, iissei 

ngen Verrichtungen ausserhalb des Betriebes vorkommende Verletzu 

Betriebsunfälle. Be sollte vielleicht hier vorteilhafter folgende 

ung gewählt werden. " Nichtbetriebsunfälle sind alle in Art .3 

des Gesetzes betreffend nie Unfallversicherung vom 16. J. nner 1931 

L. G. B1. Nr. n nicht genannten übrigen Körperverletzun`en aus Un a, llo 

Dann sollte xx vielleicht noch im zweiten Satze wo es heisst. " 

11 
Die Regierung 1, vird im Einvernehmen mit den konzessionierten Ver- 

sioherungsunternehmun`en jene aussergewöhnlichen Gefahren und 

lagnisse ber! ntrnýc!: en, velche von der Versicherung u. s. w. ". einge- 
rTV ani rr 

schaltet werden, nach per. . forte aýssen 
rtso. ie Vergehenshand_ 

lun-en und Unterlassungen ". Das entspricht genauer der Kundmachung 

welche die Schweizerische Unfa7. lversicherurgsaný: talt vor kurzem 

erlassen hat und in welcher gewisse iagnisse sowie Vergehenshand- 

lungen und Unterlassungen e:: en von der Versicherung gegen Nicht- 

betriebsunfall ausgeschlossen sind. Zum Verstwndnis: in Zukunft sind 
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4. Blatt . 

bei der Sch reizerischen Unfallversicherungsanstalt gegen Nicht 

betriebsunfell versichert folgende Fälle: 

Von der Nichtbetriebsunfallversicherung ausgeschl, )ssen sind fol- 

gende Falle. 

I. Folgende aussergewöhnliche Gefahren. 

1 -Die Ben-; tzung eines nicht dem öffentlichen Verkehre dienenden 
r: raftfahrzeuges, sei es als Führer oder Iitfahrer. 

2. Der ausländische Militärdienst. 

3. Die Beteiligung an Laufereien und Schlägereien zwischen zwei 

oder mehr Personen, es sei denn nachgewiesen, dass der Versicherte 

ohne vorher am Streite beteiligt gewesen zu sein, selber durch 

die am Streite Beteiligten angegriffen worden ist oder bei Hilfe- 

leistung verletzt worden ist. 

4. Oie Gefahren, denen sich der Versicherte dadurch aussetzt, dass 

er andere stark provoziert. 

5. 'Viedersetzlichkeit gegenüber den mit der Aufrechterhaltung der 

öffentlichen Ordnung betrauten Orgabe. Die '1'eilnahrne und die be- 

ah, ichtigte Anwesenheit bei Unruhen oder an Versa. 'Unlungen, die von 

der zuständigen Behörde verboten worden sind. 

6. Verb ehen; h_nd1ungen. 

II. Die wagnisse. 

Als solche gelten die Handlun`, en, durch die sich ein Ver; iaierter 

wissentlich einer besonders grossen Gefahr aussetzt, welche durch 

die Handlung selbst, die Art ihrer Ausführung oder die Umstände, un 

ter denen sie ausgeffihrt wwwird, gegeben sein kann, oder in der Per- 

sönlichkeit des Versicherten liegen kann. 

B. 

Handlungen der Hingebung und Rettungshandlungen zugunsten von 

ersor_en sind auch dann versichert, wenn sie an sich unter lit. A., 

Ziffer I, 1 und II fallen. 

Zl L 
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5 Blatt . 
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Jas ist sie schweizerische Praxis, die pair bei unserem Gesetze 

in Zukunft anwenden, nachdem sich unsere genze Gesetzgebung der 

c r;; eizerischen in diesem funkte angeglichen hat. Jn Art. 8 

Linie 3 könnte nach dem `, `/orte im Voraus hineingesetzt werden 

"vorl", ufig ." Es ist dies z :, jar nicht absolut notwendig, aber viel- 

leicht zur klären r'ý. sang zý eckIfl :. S i. 

Der Vortlaut " Verge: ierishandlunLen "passt mir nullt r mag 

mit dem Schweizerischen Strafgesetze übereiristiifinen, unser 

Strauüeset z kennt nur Verbrechen Vergehen and Ueüertret ungen. 

s sollte ein Ausdruck gewühlt werden, der mit unserer Gesetz- 

pebung besser übereinstimmt. Vergehenshandlungen in Bezug auf 

körperliche Sicherheit kennt uriser Strafgesetz gar nicht. 
: ýý 

Das ist soweit richtig, ich bin er Auffassung, dass unter Ver- 

gehenshandlunpen ein viel allgemeinerer Begriff gemeint ist, eine 

Vergehenshandlung �--arin letzten Endes ein Verbrechen sein wie 

eine Uebertretung. Verge}oen ist hier ein ganz allgemeiner 

Begriff f-'; r Strafgesetztthertretung. Das dort Vergehen ist aber 

im österreichischen Strafgesetzbuch zu einer bestimmten atego- 

rie geworden. 

Jch glaube der Abg . Fr . ý. Vaiser wird auch damit zufrieden sein, 

^reil die Bekanntgabe durch die 2egierung erfolgt .is wird Bezie 

genommen auf die Bekanntmachung durch die ziegierung und diese 

_lann darin umfassender sein. 

2s erfolgt sodann die zweite Lesung artikelweise. 

Vielleicht könnte man um der Anregung des Abg. VValser erst Degen- 
Vergehen 

zuko: ^�., en, hineinnehmen, atatt i x® 'a auch Verbrechen, oder 

Verbrechen zuerst. Das würde dem Ganzen keinen Eintrag tun, 

. wenn man beide Borte hineinnimmt. 

Bs könnte auch die Frage aufgeworfen werden, ob ein Versicherter 

wahrend der Ferien versichert ist, oder nicht. Da muss msn un- 

tersc'neiden. r'Jenn er keinen Lohn bezieht, endet die Versicherung 
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6. Blatt 

am zweiten Tag e. nachdem die Lohnpflicht aufhört, hat er aber 

Lohn. so sind die Tersicherungsgz, esellschaften befu`t, über die 

. 
P'ortfdhrung der Versicherung über diesen Zeitp_tnkt hinaus be- 

sondere Abreden zu treffen. Nenn einer wahrend seiner bezahlten 

Berien versichert werden will, kann er dieses besondere Arrangement 

treffen. ; penn einer heuer zu weihnachten auch am dritten Feier- 

tage versichert sein will, so müsste er für den letzten Tag eine 

besondere Zusatzversicherung treffen nach dem liortlaute des 

Geset ; es . 

Das Gesetz -,: wird sodann mit den Abänderungen 

einsti.. nmý 

argen o:. r: en: 

3e___n r_-tp1b e des 

1? 11t lüt lve 
. 

Er ebnissesIxi. inýýda: t - be tr ikohol- 

m chte nur kurz mitteilen,: dass die seine.. eit ir die " J- l" 

reieitete alkoholinitiative zur, ickgezogen worden ist, nachdem 

nicht die erforderliche Anzahl von 400 Unterschriiten beige- 

? recht vorden sind. s sind nu3 158 Unterschrii: ten zu verzeichnen 

Davon entfallen auf die Gemeinden( wird bek. aniitgegeben). Somit 

ist die Jnitiative nicht zust ýndegekoý,... en. 

Ergebnis der 
_: 

bstirnnnung über die ärbeitslosenversicheran2. 

ýr ehnis der bstimmung gemeindeweise und Oberls_nd Js d düs 7 

rci Unterland zusammen bekanntgegeben. 

ý'Ce ? ai e der Geburtshilfe ü[1 die i7eba' irren, Uel)er! `: hme der Ge- 

bý., 
_rtstaxen auf das Land. 

. J°'ri -1! r, -, be das da. r nach den Vorbeýl_xec} , rieh nicht weiter dis- 

? tiert aver: ýen. Jc h nlube, d^s, irn Jriteresse f: r 

Üe T? ej err , erne der very ý!, l±niS-l" in.. lCle ine r 

die !: leinen die- 

Ilu, L: -abe - 

r_indet . e. Jtt ie.. ý. =_, d da, der Stellung nehmen mbchtp 
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?. Blatt, 

zur Sache. 

L'S sollen auen. Liechtensteiner iui . usl.. nde mit inbegrifien 

Dir und i, edEzrfti; ce Aus1. ürder, ü. cer üezüglich:; s . ineuc; nen. 

Es wird einEtimmig 

baSchloÜ: _eri, die (seD!. -u, '1 .: 
tc. ̀%Yen an die vom 

l: ?:. zu tr- 2n. 

"esAc der 1,1 genossenschaft von Balzers um Gevvwr: rund eines 

, c". trý,. es an vrel i: ülllzt ell. 

ý<ýs Gesuch wird verlesen. 

ýyäer_t : Die Fin. Komm. u. die ýýe ierung heben dein L ridtü e eine 20 oi e C-I 

Suüve ` ion anempfohlen und . ýird eire solche vom Landta ge 

ei-nstimtuig 

ar_ -en o:;: ren .- 

Üc' 1_a.: 5 7T'r_1 i, fiý. 'entlic', en T-ardtag e. 

J- 
r . 

ý' ý /ý ý 

_01,,. _. ". . _. 
l. 
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